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Sitzung des  Kreistages vom 11.10.2021 

 
Anwesend waren: 

Landrat 

Eberth, Thomas  

Mitglieder der CSU Fraktion 

Behon, Rosa  
Braunreuther, Sarah  
Brohm, Waldemar  
Friedrich, Rainer  
Götz, Jürgen  
Haaf, Thomas  
Hellmuth, Thomas anwesend ab 09:05 Uhr 
Hoffmann, Thomas  
Hügelschäffer, Karl  
Jungbauer, Björn  
Klüpfel, Uwe  
Krämer, Helmut  
Kuhn, Barbara  
Ländner, Manfred, MdL anwesend ab 09:05 Uhr 
Lehrieder, Paul, MdB  
Losert, Burkard anwesend bis 11:58 Uhr 
Menig, Heiko  
Rothenbucher, Andrea  
Schenk, Markus  
Schlier, Konrad  
Schmidt, Martina  
Schmitt, Roland  
Schraud, Rosalinde  
Wild, Martina  
Zorn, Sebastian  

Mitglieder der SPD Fraktion 

Distler, Eva-Maria, Dr. med.  
Eck, Joachim  
Grimm, Tobias anwesend bis 11:54 Uhr 
Halbleib, Volkmar, MdL anwesend von 09:06 Uhr bis 11:41 Uhr 
Haupt-Kreutzer, Christine anwesend bis 11:56 Uhr 
Linsenbreder, Eva  
Schmidt, Klaus  
Stichler, Peter anwesend bis 11:58 Uhr 
Wolfshörndl, Stefan  

Mitglieder der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion 

Celina, Kerstin anwesend bis 09:39 Uhr 
Feiler, Josefine  
Finster, Stefanie  
Hansen, Sebastian  
Hecht, Jessica  
Heeg, Rita  
Heußner, Karen  
Hock, Robert, Dr.  
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Huber, Sebastian  
Klafke-Fernholz, Julia anwesend ab 09:18 Uhr 
Labeille, Aljoscha  
Meixner, Josef  
Rettner, Stefan  
Winzenhörlein, Sven  

Mitglieder der UWG-FW Fraktion 

Fiederling, Hans  
Fischer, Alois anwesend ab 09:10 Uhr 
Joßberger, Ernst  
Juks, Peter anwesend ab 09:16 Uhr 
Kinzinger, Lioba  
Menth, Johannes  
Neckermann, Heribert  
Rützel, Thomas  
Schömig, Klara  

Mitglieder der DIE LINKE 

Sachs, Evelyne anwesend bis 11:54 Uhr 

Mitglieder der AfD 

Hay, Titus, Dr.  
Seifert, Berthold anwesend ab 09:13 Uhr 

Mitglieder der ÖDP 

Henneberger, Matthias  

Mitglieder des Kreistages (parteilos) 

Stabrey, Olaf  

Mitglieder der FDP 

Kuhl, Florian  
Kuhl, Wolfgang  
 
Außerdem anwesend: 
 
2 Vertreter der Medien 
5 Zuhörer 
Herr Walther (Stadt Würzburg) 
 
vom Landratsamt: 
 
Herr Wallrapp (S) 
Herr Künzig (ZB) 
Frau Opfermann (GB 6) 
Herr Huppmann (GB 4) 
Frau Hellstern (GB 5) 
Frau Schumacher (SFB 2) 
Frau Puchalla (SFB 2) 
Frau Münch (SFB 2) 
Frau Troll (SFB 2) 
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Herr Kesselhut (SFB 3) 
Herr Dröse (SFB 4) 
Frau Hümmer (ZFB 2) 
Herr Umscheid (ZFB 5) 
Herr Obermayer (FB 31b) 
 
 
vom Kommunalunternehmen: 
 
Herr Prof. Dr. Schraml 
Frau von Vietinghoff-Scheel 
Herr Pfab 
Herr Pfenning 
 
 
 
Abwesend/Entschuldigt: 

Mitglieder der CSU Fraktion 

Schmieg, Marion  
Stolzenberger, Michael entschuldigt 

Mitglieder der UWG-FW Fraktion 

Freiherr von Zobel, Felix entschuldigt 
Wild, Lothar  

Mitglieder der DIE LINKE 

Barrientos, Simone entschuldigt 

Mitglieder der ÖDP 

Marold, Viktoria entschuldigt 
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Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 
1. Feststellung der Niederlegung des Amtes als Kreisrat/Kreisrätin SFB 2/089/2021 

   

2. Änderung in der Besetzung des Kreistags: Nachrücken eines/einer 
Listennachfolger/in 

SFB 2/090/2021 

   

3. Vereidigung eines/einer neuen Kreisrats/Kreisrätin SFB 2/091/2021 

   

4. Änderung in der Besetzung der Ausschüsse des Kreistags und der 
sonstigen Gremien 

SFB 2/087/2021 

   

5. Smart city SFB 4/164/2021 

   

6. Jahresabschluss des Landkreises Würzburg 2020 (§§ 80 bis 87 
KommHV-Doppik); Bewilligung von außer- und überplanmäßigen 
Ausgaben nach § 29 Abs. 2 Nr. 5 der Geschäftsordnung des Kreis-
tags Würzburg (ab 100.000,00 €) 

ZFB1/032/2021 

   

7. Information über eine dringliche Anordnung für überplanmäßige Aus-
gaben - Gastschulbeiträge für berufliche Schulen 

ZFB1/027/2021 

   

8. Information über eine dringliche Anordnung für den Betrieb des Anti-
gen Testbus von Stadt und Landkreis Würzburg und Bereitstellung 
weiterer außerplanmäßiger Mittel 

GB 6/002/2021 

   

9. Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen des Natur- und Arten-
schutzes sowie der Landschaftspflege durch den Landkreis Würzburg 

FB 
51/020/2020/3 

   

10. Rupert-Egenberger-Schule Standortentscheidung "Süd" 
- Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 20.09.2021 

ZFB 5/358/2021 

   

11. Einbau von raumlufttechnischen Anlagen (RLT) in die Schulen des 
Landkreises Würzburg und Interimslösung 
- Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 20.09.2021 

ZFB 5/356/2021 

   

12. Förderung der qualifizierten Tagespflege FB 31b/066/2021 

   

13. Änderung der Abfallsatzungen (Abfallwirtschaftssatzung und Abfall-
wirtschaftsgebührensatzung) 

KU/109/2021 

   

14. Neubau des Seniorenzentrums Uettingen - Projektinformation KU/113/2021 

   

15. Information über die eventuelle Übernahme der Senioren-Residenz 
Taubertal (Röttingen) durch die Senioreneinrichtungen des Landkrei-
ses Würzburg gGmbH 

KU/114/2021 

   

16. Sonstiges  

   

16.1. Machbarkeitsstudie Bewässerung in der Bergtheimer Mulde; 
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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16.2. Mietpreisentwicklung; 
Anfrage von Kreisrätin Sachs zur Räumung eines Gebäudes an der 
Grombühlbrücke in Würzburg 
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Landrat Thomas Eberth begrüßt alle anwesenden Kreisrätinnen und Kreisräte, alle Gäs-
te, die Damen und Herren der Verwaltung sowie die Vertreter der Medien. 
 
Ein Dank geht an Bürgermeister Roland Schmitt für die Zurverfügungstellung der Halle. 
 
Er stellt fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung form- und fristgerecht zugegangen ist, 
mit der Tagesordnung Einverständnis besteht und die Beschlussfähigkeit hergestellt ist. 
 
Vor Einstieg in die Tagesordnung richtet Bürgermeister Roland Schmitt  ein Grußwort 
an die Anwesenden. 
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  Vorlage: SFB 2/089/2021 

 Termin TOP 1 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Büro des Landrats (SFB 2)  

 
Betreff: 

Feststellung der Niederlegung des Amtes als Kreisrat/Kreisrätin 
 
 
Sachverhalt: 
 
Frau Kreisrätin Josefine Feiler (Bündnis 90/Die Grünen) hat zum 1.9.2021 ihr Kreistagsman-
dat niedergelegt. 
 
Gemäß Art 48 Abs. 3 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) stellt der Kreistag ein 
Amtshindernis, einen Amtsverlust oder die Niederlegung des Amts fest. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stellt die Niederlegung des Amtes durch Kreisrätin Josefine Feiler fest. 
 
 
Debatte: 
 
Landrat Eberth erläutert den Sachverhalt. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag stellt die Niederlegung des Amtes durch Kreisrätin Josefine Feiler fest. 
 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-1 
 
Zur weiteren Veranlassung an SFB 1, SFB 2, KU-Besoldung 
 
Zur Kenntnis an GB 4, GB 3, ZV Sing- und Musikschule Wü, Kreisjugendring 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: SFB 2/090/2021 

 Termin TOP 2 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Büro des Landrats (SFB 2)  

 
Betreff: 

Änderung in der Besetzung des Kreistags: Nachrücken eines/einer Listennach-
folger/in 
 
 
Sachverhalt: 
 
Infolge der Mandatsniederlegung von Frau Josefine Feiler rückt als nächste verfügbare Lis-
tennachfolgerin aus dem Wahlvorschlag Nr. 2 von Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) Frau 
Margarete May-Page in den Kreistag nach. 
 
Gemäß Art. 48 Abs. 3 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) entscheidet der 
Kreistag über das Nachrücken des Listennachfolgers. 
 
Frau May-Page wurde gemäß Art. 48 Abs. 3, 47 Abs. 2 GLKrWG verständigt und hat frist-
gemäß schriftlich erklärt, dass sie die Wahl annehme. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stellt fest, dass Frau Margarete May-Page als Listennachfolgerin aus dem 
Wahlvorschlag Nr. 2 von Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) in den Kreistag nachrückt. 
 
 
Debatte: 
 
Landrat Eberth erläutert den Sachverhalt. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag stellt fest, dass Frau Margarete May-Page als Listennachfolgerin aus dem 
Wahlvorschlag Nr. 2 von Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) in den Kreistag nachrückt. 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-2 
 
Zur weiteren Veranlassung an SFB 1, SFB 2, KU-Besoldung, 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: SFB 2/091/2021 

 Termin TOP 3 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Büro des Landrats (SFB 2)  

 
Betreff: 

Vereidigung eines/einer neuen Kreisrats/Kreisrätin 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Infolge der Mandatsniederlegung von Frau Josefine Feiler ist als nächste verfügbare Listen-
nachfolgerin aus dem Wahlvorschlag Nr. 2 von Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) Frau Marga-
rete May-Page in den Kreistag nachgerückt. 
 
Frau May-Page wurde gemäß der wahlrechtlichen Bestimmungen gebeten, sich über die 
Bereitschaft, den Eid oder das gesetzlich dafür vorgesehene Gelöbnis gemäß Art. 24 Abs. 4 
der Landkreisordnung (LKrO) abzulegen, zu erklären. 
 
Diese Erklärung hat Frau May-Page fristgemäß abgegeben. 
 
Herr Landrat Eberth bittet Frau May-Page darum vorzutreten und ihm die Eidesformel nach-
zusprechen. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
Zur weiteren Veranlassung an SFB 1, SFB 2, KU-Besoldung 
 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: SFB 2/087/2021 

 Termin TOP 4 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Büro des Landrats (SFB 2)  

 
Betreff: 

Änderung in der Besetzung der Ausschüsse des Kreistags und der sonstigen 
Gremien 
 
Anlage: Tischvorlage 
 
 
Sachverhalt: 
 
1. Aufgrund des Ausscheidens von Kreisrätin Josefine Feiler sind bei der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (Grüne) diverse Positionen in Ausschüssen des Kreistags sowie in weiteren 
Gremien neu zu besetzen: 
 

 Sozialausschuss – Ordentliches Mitglied 

 Jugendhilfeausschuss – Ordentliches Mitglied 

 Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt - Stellvertretendes Mitglied 

 Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg – Stellvertretendes Mitglied 

 Vertreterin beim Kreisjugendring 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) hat mitgeteilt, dass sich infolge der Änderung 
der Zusammensetzung der Fraktion Änderungen bei der Besetzung der Ausschüsse / Gre-
mien ergeben wie in der Sitzung des Kreistags vorgetragen. 
 
 
2. Gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 3 Geschäftsordnung des Kreistags (GeschO KT) gehören dem 
Interkommunalen Beirat des Landkreises Würzburg die Sprecher der Interkommunalen Alli-
anzen an. 
 
 
Bei der ILE Main-Wein-Garten ist seit Juli 2021 Herr Bürgermeister Michael Röhm, Thün-
gersheim 1. Vorsitzender, so dass er nun als Sprecher der ILE Main-Wein-Garten dem Inter-
kommunalen Beirat angehört. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stimmt den vorgetragenen Änderungen bei der Besetzung der verschiedenen 
Ausschüsse des Kreistags sowie der sonstigen Gremien zu. 
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Debatte: 
 
Landrat Eberth erläutert den Sachverhalt und verweist auf die vorliegende Tischvorlage mit 
den dort dargestellten Änderungen.  
Er weist darauf hin, dass seitens der FDP / ÖDP Fraktionsgemeinschaft noch ein Antrag am 
10.10.2021 eingegangen sei, hinsichtlich der Änderung der Besetzung in den Ausschüssen 
des Aufsichtsrates der Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH sowie des Aufsichtsrates der Senio-
reneinrichtungen des Landkreises Würzburg gGmbH. 
 
Folgende Änderungen in den Ausschüssen werden beantragt: 
 
„1. Aufsichtsrat Krankenhaus, anstatt  Frau Viktoria Marold als Stellvertreter, 

hier Wolfgang Kuhl 
2. Aufsichtsrat Altenheime, anstatt  Florian Kuhl als Stellvertreter, auch hier Wolfgang 
Kuhl“ 
 
Kreisrat F. Kuhl meldet sich zu Wort und stellt klar, dass nur eine Änderung im Aufsichtsrat 
der Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg gGmbH gewünscht werde.  
 
Dadurch ergibt sich folgende Änderung: 
 
Aufsichtsrat der Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg gGmbH 

Partei Mitglied Stellvertreter 

CSU 1. Hoffmann, Thomas 1. Braunreuther, Sarah 

 2. Losert, Burkard 2. Friedrich, Rainer 

 3. Schenk, Markus 3. Schlier, Konrad 

 4. Schmidt, Martina 4. Wild, Martina 

Grüne 1. Heeg, Rita 1. Hecht, Jessica 

 2. Huber, Sebastian 2. Finster, Stefanie 

UWG-FW 1. Kinzinger, Lioba 1. Rützel, Thomas 

SPD 1. Eck, Joachim 1. Linsenbreder, Eva 

FDP/ödp 1. Marold, Viktoria 1. Kuhl, Florian Kuhl, Wolfgang 

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag stimmt den vorgetragenen Änderungen bei der Besetzung der verschiedenen 
Ausschüsse des Kreistags sowie der sonstigen Gremien zu. 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-4 
 
 
Zur weiteren Veranlassung an SFB 1, SFB 2, KU-Besoldung, KU – Frau Erler 
 
Zur Kenntnis an GB 4, GB 3, SFB 4, ZV Sing- und Musikschule Würzburg, Kreisjugendring 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
 



   

Sitzung des  Kreistages vom 11.10.2021 

 

  Vorlage: SFB 4/164/2021 

 Termin TOP 5 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Kreisentwicklung einschl. Beteiligungsmanagement  
(SFB 4) 

 

 
Betreff: 

Smart city 
 
Anlage/n: Broschüre stadt-land-smart 
  1 Power-Point-Präsentation 

 
 
Sachverhalt: 
 
Stadt und Landkreis Würzburg haben sich mit stadt.land.smart im März 2021 erfolgreich an 
der dritten Staffel der Bundesregierung zur Förderung digitaler Modernisierung der Kommu-
nen durch Smart-City-Modellprojekte beteiligt. Am 15. Juli 2021 wurden insgesamt 28 Ge-
winnerstädte bekanntgegeben. Für die dritte Staffel stehen 300 Millionen Euro Programmmit-
tel zur Verfügung. Die Bundesregierung hatte mit dem Konjunktur- und Zukunftspaket im 
Juni 2020 beschlossen, die Förderung der Modellprojekte Smart Cities fortzusetzen und auf 
insgesamt 820 Millionen Euro aufzustocken. 
 
Der Kreistag hatte bereits in seiner Sitzung am 01.03.2021 einer Projektbeteiligung des 
Landkreises Würzburg zugestimmt und sich bereit erklärt, die notwendigen Eigenmittel ein-
zubringen. 
 
Mit den Modellprojekten Smart Cities unterstützt die Bundesregierung Kommunen dabei, die 
Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten, nachhaltigen und gemeinwohlorientier-
ten Stadtentwicklung zu gestalten. Die Modellprojekte Smart Cities entwickeln und erproben 
sektorenübergreifende digitale Strategien für das Stadtleben der Zukunft. Das diesjährige 
Motto lautet: „Gemeinsam aus der Krise: Raum für Zukunft.“ Die geförderten Projekte sollen 
aufzeigen, wie die Qualitäten der europäischen Stadt in das Zeitalter der Digitalisierung über-
tragen werden können.  
 
Das stadt.land.smart (SLS) Team bereitet aktuell die erforderlichen Rahmenbedingungen 
und Strukturen vor, um ab dem 1.1.2022 in die einjährige Strategiephase starten zu können. 
Während der Strategiephase werden gemeinsam mit den Stakeholdern (Wirtschaft, Wissen-
schaft, Verbände, Gemeinden, Verwaltung, Bürger*innen, u.a.) Ideen entwickelt und disku-
tiert und daraus konkrete Maßnahmen erarbeitet, die in den folgenden 4 Jahren umgesetzt 
werden sollen.  
 
Aktuell sind die Vorbereitungen für die Ausschreibungen der erforderlichen Stellen bei der 
Stadt Würzburg im Gange. Parallel werden die notwendigen Verträge unter Einbindung der 
Rechtabteilungen von Stadt, Landkreis und WVV erarbeitet und Auftragsvergaben vorberei-
tet. 
 
Bereits ab Oktober 2021 werden erste Infoveranstaltungen in Stadt und Landkreis Würzburg 
stattfinden. Ziel ist es auf die Strategiephase ab 01.01.2022 vorzubereiten und allen interes-
sierten Institutionen, Organisationen und Gruppierungen frühzeitig die Möglichkeit der Betei-
ligung anzubieten. Parallel werden die Verwaltungen der Stadt, des Landkreises und der 
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Gemeinden ebenfalls informiert und eingebunden, da ihnen eine zentrale Rolle in der Pla-
nung und Umsetzung zu kommen wird. 
 
Am 27.09.2021 wird der Interkommunale Beirat des Landkreises Würzburg informiert, um 
über die Allianzsprecher das Thema in die einzelnen Netzwerke zu tragen. Eine aktive Betei-
ligung der Gemeinden, Verwaltungen und der Bürger:innen ist die Grundlage für eine zielge-
richtete und erfolgreiche Projektumsetzung. 
 
Eine nachhaltige und integrierte Entwicklung unter Nutzung der digitalen Möglichkeiten wird 
nur über die Stadtgrenzen hinweg gemeinsam mit dem Landkreis erfolgreich sein. Die Ko-
operation und Zusammenarbeit innerhalb des interkommunalen SLS Teams läuft bereits seit 
Antragsstellung erfolgreich.  
 
Der offizielle Förderbescheid wird voraussichtlich im Oktober vom BMI an die Gewinnerstäd-
te verschickt. Der dafür notwendige ergänzende Antrag wurde fristgerecht bis zum 
30.08.2021 eingereicht. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag begrüßt die bisherigen Anstrengungen und Aktivitäten im Rahmen des Projek-
tes „Smart city“. Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt eine Kooperationsvereinbarung 
zur Dokumentation der Rahmenbedingungen mit der Stadt Würzburg abzuschließen. 

 
 
 
Debatte: 
 
Herr Dröse (Stabsstelle Kreisentwicklung und Beteiligungsbericht) und Herr Walther, Stadt 
Würzburg, erläutern den Sachverhalt anhand einer Power-Point-Präsentation. 
 
Kreisrat Halbleib interessiert die Gesamtstruktur des Projektes. Er fragt nach, wie stark das 
Projekt ausschließlich auf Kooperationsprojekte ausgerichtet sei oder ob es auch Projekte 
gebe, die ausschließlich im Landkreis Würzburg bzw. in der Stadt Würzburg laufen oder 
auch Ansätze vorhanden seien, gemeinsame interkommunale Projekte zu entwickeln. Sollte 
die Kooperation im Mittelpunkt stehen, so sollte aus seiner Sicht nochmal über den Begriff 
„Smart city“ nachgedacht werden und diesen evtl. ändern z.B. in „Smart reach“ - dies wäre 
für das Projekt ein wichtiger Punkt. 
Unklar sei auch, ob die Fördermittel nur für die Struktur sei oder auch Einzelprojekte geför-
dert werden können. Des Weiteren fragt er nach, wie man sich die Beteiligung des Kreista-
ges vorstelle und wo beim Landkreis und den Töchtern (Kommunalunternehmen) der Digita-
lisierungsschwerpunkt gesehen werden. 
 
Landrat Eberth äußert sich, dass es in diesem einjährigen Findungsprozess keine Denkver-
bote geben dürfe. Auch sei beispielsweise in Tauberrettersheim etwas ganz anderes not-
wendig als in der Stadt Würzburg. Deshalb müsse man sich gemeinsam auf den Weg ma-
chen, zusammen mit den Bürgermeistern, dem Kreistag und der breiten Bevölkerung als 
Ansprechpartner. Es müsse zum einen geschaut werden, welche Strukturen im Kommunal-
unternehmen oder im Landratsamt vorhanden sind, die hier unterstützen können. Er weist in 
aller Deutlichkeit drauf hin, dass die Digitalisierungsprozesse, die umgesetzt werden müs-
sen, weder im Kommunalunternehmen noch im Landkreis in diese Projekte gepackt werden 
können. Dies sei beispielsweise das Thema digitale Verwaltung im Sinne von Formularen, im 
Sinn von Online-Behördengängen usw. Dennoch sei es wichtig, dass man auch diese Pro-
zesse mit beleuchtet um zu sehen, inwiefern es trotzdem einen Mehrwert geben kann. 
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Herr Walther von der Stadt Würzburg teilt mit, dass die Maßnahmen nach dem Onlinezu-
gangsgesetz Pflichtaufgaben seien und deshalb nicht in diesem Projekt finanziert werden 
können. Was die Strukturen angehe, so muss und soll alles neu und innovativ sein, jedoch 
wolle man auf vorhandene Strukturen aufbauen und Probleme neu angehen. Die Mittel rei-
chen natürlich nicht für 52 Gemeinden plus die Stadt Würzburg aus. Deshalb werde es Dinge 
geben, die in der Stadt Würzburg stattfinden, aber genauso relevant für eine Gemeinde sind 
und im Umkehrschluss, werde es Dinge geben, die in der Gemeinde stattfinden und für die 
Stadt relevant sein können. Diese Dinge werden Ziel der nächsten Phase im nächsten Jahr 
sein.  
Was die Beteiligung des Kreistages angehe, so werde dieser informiert werden. Inwieweit 
der Kreistag dann formell über die Umsetzung der einzelnen Dinge entscheiden wolle, sei 
verwaltungsintern festzulegen. Die politischen Gremien seien hier ganz entscheidend sowie 
wichtige Multiplikatoren.  
Zur Frage von Herrn Halbleib, inwieweit aus den Mitteln dann Umsetzungsprojekte finanziert 
werden können, teilt Herrn Walther mit, dass dies klar mit einem Ja beantwortet werden 
kann. Es fließe zwar ein Großteil des Geldes in die Zentralstruktur und das Personal, aber 
die restlichen Mittel seien für die Umsetzung der Projekte gedacht. 

 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag begrüßt die bisherigen Anstrengungen und Aktivitäten im Rahmen des Projek-
tes „Smart city“ (stadt.land.smart). Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt eine Koopera-
tionsvereinbarung zur Dokumentation der Rahmenbedingungen mit der Stadt Würzburg ab-
zuschließen. 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 63  Nein: 1  Anwesend: 64   
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-5 
 
Zur weiteren Veranlassung an S, SFB 4 
 
Zur Kenntnis an ZB, ZFB 1, KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
 



   

Sitzung des  Kreistages vom 11.10.2021 

 

  Vorlage: ZFB1/032/2021 

 Termin TOP 6 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Finanzen, Controlling (ZFB 1)  

 
Betreff: 

Jahresabschluss des Landkreises Würzburg 2020 (§§ 80 bis 87 KommHV-
Doppik); Bewilligung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben nach § 29 
Abs. 2 Nr. 5 der Geschäftsordnung des Kreistags Würzburg (ab 100.000,00 €) 
 
Anlage/n: 
Übersicht der Organisationsbudgets, Überschreitungen der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 100.000,00 € 
  

 
 
Sachverhalt: 
 
Bei einem organisationsbezogenen Haushalt sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, 
die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes 
bestimmt ist (§ 20 Abs. 1, Satz 1 KommHV-Doppik). Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die 
Ansätze für Aufwendungen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. die Ansätze für Aus-
zahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen an anderer Stelle herangezogen werden 
dürfen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Ver-
waltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 20 Abs. 1, Satz 2 KommHV-Doppik). 
 
Im Rahmen des Jahresabschlusses des Landkreises Würzburg für das Jahr 2020 wurde 
festgestellt, dass bei einigen Organisationsbudgets die Ansätze bei den ordentlichen Auf-
wendungen (Position S2 in den Teilergebnisrechnungen) bzw. die Ansätze bei den Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit (Position S5 in den Teilfinanzrechnungen) überschritten wur-
den. Eine Deckung der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit im Rahmen des Organisationsbudgets nach § 20 Abs. 1 und Abs. 3 KommHV-
Doppik ist in diesen Fällen nicht möglich. 
 
In der Anlage sind die Organisationsbudgets aufgeführt, bei denen die Überschreitung dieser 
Ansätze (Ansätze bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. die Ansätze bei den Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit) um mindestens 100.000,00 € erfolgte. 
 
Im Bereich Personal und Organisation (SFB 1) kam es zu einer Überschreitung der ordentli-
chen Aufwendungen (Teilergebnisrechnung S2) um 3.270.922,28 €. Diese Überschreitung 
liegt vor allem an den Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen (Überschrei-
tung um ca. 2,6 Mio. €). Bei den Versorgungsaufwendungen sind die Zuführungen zu den 
Pensionsrückstellungen und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen aufgeführt. Die 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Mehraufwendungen von ca. 2,3 Mio. €) und zu 
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Mehraufwendungen von ca. 322 T€) wa-
ren erheblich höher als die vorgesehenen Planansätze. Die Pensionsrückstellungen müssen 
nach § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KommHV-Doppik gebildet werden, um die künftigen Pensions-
lasten abbilden zu können. Grundlage dieser Werte ist ein versicherungsmathematisches 
Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer, welches vom Landkreis Würzburg jährlich 
angefordert wird. Zudem mussten bei den Personalaufwendungen Urlaubsrückstellungen 
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(ca. 201 T€) und Überstundenrückstellungen (ca. 391 T€) gebildet werden, was unter ande-
rem durch die Corona-Pandemie erhöhten Arbeitsanfall zurückzuführen ist.  
 
Zu einer Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen (Teilergebnisrechnung S2) um 
101.261,47 € kam es im Bereich des Stabstellenfachbereichs Kreisentwicklung / Beteili-
gungsmanagement (SFB 4). Dies lag vor allem an der Einrichtung und dem Betrieb von 
Impfzentren. Es erfolgte unterjährig eine Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen in 
Höhe von 100.000,00 €. 
 
Beim Budget des zentralen Fachbereiches Finanzen und Controlling / Kasse kam es zu einer 
Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen (Teilergebnisrechnung S2) um 594.402,56 
€. Dies ist auf die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für den an das Kom-
munalunternehmen zu zahlende Verlustausgleich für die Bereiche ÖPNV (1,32 Mio. €) und 
Sozial- und Pflegebedarfsplanung (66 T€) zurückzuführen.  
 
Vor allem aufgrund des Katastrophenfalls kam es beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung, 
Gewerberecht zu einer Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 1.479.290,80 €. 
Dies lag vor allem an der Überschreitung des Ansatzes bei den Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen um 1.552.911,42 €. Im Jahr 2020 wurden beim Produkt 12811000 (Zivil- 
und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen) überplanmäßige und falls erforderlich auch au-
ßerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € bereitgestellt. Mit Be-
schluss des Kreisausschusses vom 06.04.2020 wurde der Landrat bis zur Feststellung des 
Endes der Katastrophe gemäß Art. 4 Abs. 1 BayKSG ermächtigt, für dringend im Landkreis 
Würzburg benötigte Schutzausrüstung außerplanmäßige Haushaltsmittel bis zu einer Ge-
samtsumme von 3.000.000,00 € bereitzustellen. 
 
Beim Budget des Gesundheitsamtes (FB 34) kam es zu einer Überschreitung der ordentli-
chen Aufwendungen (Teilergebnisrechnung S2) um 972.569,08 €. Es handelt sich vor allem 
um Mehraufwendungen in den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 
Personalaufwendungen. Grund hierfür waren auch die Mehraufwendungen durch die 
Corona-Pandemie. Im Bereich des Gesundheitsamtes wurden unterjährig bereits insgesamt 
450.000,00 € bewilligt.  
 
Der Kreisausschuss hat in der Sitzung am 20.09.2021 an den Kreistag eine Empfehlung 
ausgesprochen, die in der Anlage aufgeführten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen zu bewilligen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag bewilligt die in der Anlage aufgeführten außer- bzw. überplanmäßigen Aufwen-
dungen bzw. Auszahlungen. 
 
 
 
Debatte: 
 
Ein Sachvortrag wird nicht gewünscht. 
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Beschluss: 
 
Der Kreistag bewilligt die in der Anlage aufgeführten außer- bzw. überplanmäßigen Aufwen-
dungen bzw. Auszahlungen. 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-6 
 
Zur weiteren Veranlassung an ZB, ZFB 1 
 
Zur Kenntnis an KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: ZFB1/027/2021 

 Termin TOP 7 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Finanzen, Controlling (ZFB 1)  

 
Betreff: 

Information über eine dringliche Anordnung für überplanmäßige Ausgaben - 
Gastschulbeiträge für berufliche Schulen 
 
Anlage: Übersicht Gastschulbeiträge 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen werden von den Sachaufwandsträgern für 
das vorherige Haushaltsjahr anhand des tatsächlichen laufenden Schulaufwandes errechnet 
und dem Landkreis Würzburg in Rechnung gestellt.  
 
Aufgrund der bisher vorliegenden Forderungen von Gastschulbeiträgen wurde festgestellt, 
dass die Kosten für den laufenden Schulaufwand an den einzelnen beruflichen Schulen stark 
gestiegen und die Gastschulbeitragsforderungen somit entsprechend erhöht sind. Die Kos-
tensteigerung war bei der Haushaltsplanung 2021 nicht vorhersehbar.  
 
Nachdem die vorliegenden Gastschulbeitragsforderungen die geplanten Haushaltsmittel be-
reits übersteigen, werden überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 450.000,00 € benötigt, 
um die im Haushaltsjahr 2021 noch zu erwartenden Forderungen begleichen zu können.  
 
Nach § 44 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Kreistages liegt die Zuständigkeit für die Bewil-
ligung von überplanmäßigen Ausgaben ab 100.000 € beim Kreistag.  
 
Da ein Beschluss des Kreistages nicht zeitnah eingeholt werden konnte und nachdem die 
Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel in Höhe von 450.000,00 € bei Produktkonto 
23119002.545230 unaufschiebbar ist, erfolgte diese im Wege einer dringlichen Anordnung 
nach § 45 der Geschäftsordnung des Kreistages.  
 
Der Kreistag nimmt die Information über die dringliche Anordnung des Landrats vom 
12.08.2021 gem. § 45 Abs. 1 Geschäftsordnung des Kreistages i.V.m. Art. 24 Abs. 3 Land-
kreisordnung zustimmend zur Kenntnis. 
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Debatte: 
 
Fachbereichsleiterin Hümmer (Finanzen und Controlling) erläutert die Kostensteigerung 
anhand einer Kostenaufstellung. 
 
Kreisrat Halbleib fragt nach, welche Gesamtsumme an Gastschulbeiträgen der Landkreis 
an die Berufsschulen bezahle. 
 
Frau Hümmer teilt mit, dass noch nicht alle Meldungen der Schulen vorliegen, weshalb zu 
den aktuellen Zahlen keine Aussage getroffen werden kann. 
 
Landrat Eberth schlägt vor, zu gegebener Zeit über das Thema Gastschulbeiträge des Be-
rufsschulzweiges in einem Kreisausschuss zu informieren. 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
Zur weiteren Veranlassung an ZB, ZFB 1 
 
Zur Kenntnis an ZFB 5, KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: GB 6/002/2021 

 Termin TOP 8 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Geschäftsbereich 6  

 
Betreff: 

Information über eine dringliche Anordnung für den Betrieb des Antigen Test-
bus von Stadt und Landkreis Würzburg und Bereitstellung weiterer außerplan-
mäßiger Mittel 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das pandemische Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland und besonders im Frei-
staat Bayern stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. In der Konferenz der Bun-
deskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 03.03.2021 
wurde die Einführung der Bürgertestung beschlossen. Damit sollte und soll weiterhin die 
nunmehr vorhandene Verfügbarkeit von Schnell-Tests effektiv zur Pandemiebekämpfung 
genutzt werden. 
 
Mit dem gemeinsamen GMS / IMS vom 08.03.2021 wurden die Kreisverwaltungsbehörden 
als untere Gesundheitsbehörden aufgefordert, Schnellteststraßen in den lokalen Testzentren 
einzurichten oder gesonderte Schnelltestzentren zu schaffen. Nach in dem Schreiben kom-
munizierter Einschätzungen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) würde erwartet, 
dass ca. 2,5% der Bevölkerung täglich einen Antigen-Schnelltests nachfragen wird.  
 
Angesichts der und motiviert durch die zum 08.03.2021 im bundesweiten Vergleich sehr 
günstigen Inzidenzlage (7-Tage-Inzidenz im Landkreis Würzburg 45,3, Stadt Würzburg 33,9) 
und der damit verbundenen Möglichkeit, weitere Öffnungsschritte, die von einem Testkon-
zept begleitet werden, zuzulassen, wurde - auch wegen des hohen Bedarfs an Schnelltests 
und des anfangs nur zaghaft anlaufenden Interesses weiterer Leistungserbringer nach § 6 
Abs.1 S. 1 Nr.2 Alt.1 i.V.m. S. 2 TestV - am 16.04.2021 in Ergänzung zu den örtlich gebun-
denen Schnellteststellen ein „Antigen-Testbus“ in Betrieb genommen. Mit IMS vom 
23.06.2021 wurde über die im Ministerrat vom 22. Juni 2021 beschlossene Verlängerung der 
Schnellteststraßen und der Schnelltestzentren über den 30. 06.2021 hinaus bis zum 
30.09.2021 informiert, verbunden mit der Aufforderung Testungen im bedarfsgerechten Um-
fang anzubieten und bei Bedarf die Testkapazitäten erhöhen zu können. Mit GMS – IMS vom 
28.07.2021 wurden die Kreisverwaltungsbehörden entsprechend des Beschluss des Minis-
terrats vom 27.07.2021 mit der Fortführung der Schnelltestzentren und Schnellteststraßen 
bis zum 31.12.2021 beauftragt. 
 
Bei dem Antigen-Testbus handelt es sich um einen von der Stadt Würzburg zur Verfügung 
gestellten Linienbus. Das Konzept zur Nutzung als Testbus wurde unter Federführung der 
Berufsfeuerwehr Würzburg, von den Würzburger Hilfsorganisationen und meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes entwickelt.  
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Leider war die Finanzierung des Antigen-Testbus im Zeitpunkt der dringlichen Anordnung 
noch nicht abschließend geklärt. Zwar wurde dem Landkreis u.a. seitens Herrn Staatsminis-
ter Holetschek (Schreiben vom 09.08.2021) mitgeteilt, dass der Betrieb von mobilen Teststel-
len im Rahmen der Testverordnung vom 24.06.2021 grundsätzlich möglich ist. Allerdings 
definiert die Testzentrenkostenerstattungsrichtlinie vom 18. Mai 2021, zuletzt am 29.07.2021 
geändert, in Ziffer 2.2 die lokalen Testzentren, als die Testzentren, deren Kosten erstattet 
werden können. Mittlerweile hat der Landkreis Würzburg vom Bayerischen Staatministerium 
für Gesundheit und Pflege in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium des Inne-
ren, für Sport und Integration die Rückmeldung erhalten, dass der von Landkreis und Stadt 
Würzburg beschriebene Testbus sowohl nach der TestV als auch nach der Testzentrenkos-
tenerstattungsrichtlinie als (mobiles) Testzentrum angesehen wird und damit über IHV abre-
chenbar ist.  
 
Mit der Stadt Würzburg wurde eine Kostenteilungsvereinbarung für den Fall der vollständi-
gen oder teilweisen Nichtübernahme von Aufwendungen durch den Freistaat Bayern oder 
Dritte bis zum 31.08.2021 geschlossen. In diesem Fall erfolgt die Kostenübernahme anteilig 
nach Einwohnerzahlen. Diese soll nun für den ebenfalls bis zum 30.09.2021 verlängert wer-
den. Allerdings greift diese eben erst dann, wenn abschließend geprüft wurde, dass eine 
Erstattung durch den Freistaat Bayern bzw. Dritte, z.B. die Kassenärztliche Vereinigung nicht 
möglich ist. 
 
Da somit Rechnungen nicht direkt über den Haushalt des Freistaats (mittels IHV) beglichen 
werden können, werden die Kosten über den Kreishaushalt finanziert, um sodann eine Er-
stattung über die TestV zu erreichen. Dieses Vorgehen wurde seitens des Kreistages mit 
Beschluss in der Sitzung vom 12.07.2021 bis zum 31.08.2021 legitimiert. Eine darüberhin-
ausgehende Ermächtigung zur Belastung des Kreishaushaltes liegt derzeit nicht vor, wes-
halb es hinsichtlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln grundsätzlich einer Entscheidung 
eines zuständigen politischen Gremiums (Kreistag, Kreisausschuss) bedarf. 
 
Da ein Beschluss eines politischen Gremiums nicht zeitnah eingeholt werden kann (die 
nächste Kreistagssitzung findet am 04.10.2021 statt) ist eine dringliche Anordnung gemäß § 
45 Abs.1 Geschäftsordnung des Kreistages (GOKT) i.V.m. Art. 34 Abs.3 Landkreisordnung 
(LKrO) Ihrerseits erforderlich und angemessen. Die dringliche Anordnung wurde am 
18.08.2021 durch Herrn Landrat Eberth unterzeichnet.  
 
Aufgrund der aktuellen Lage, insbesondere des absehbaren Anstiegs an Testungen im Zu-
sammenhang mit Reiserückkehrern und dem Beginn des Schuljahres 2021/2022 wird der 
Einsatz des Testbuses, aufgrund der mit dem Testbus möglichen Flexibilität vor allem auch 
im Landkreis – vorbehaltlich des Vorliegens einer Kostenteilungsvereinbarung zwischen der 
Stadt und dem Landkreis Würzburg – für erforderlich gesehen. Eine Verlängerung der Beauf-
tragung des Testbuses soll deshalb zunächst bis zum 30.09.2021 erfolgen. Dabei fallen vo-
raussichtlich Kosten in Höhe von 35.000,00 Euro an. 
 
Vorsorglich, für den Fall, dass eine Finanzierung des Testbus aufgrund der damals noch 
unklaren Erstattungsmöglichkeiten über die TestV bzw. den Freistaat Bayern möglich ist 
bzw. aufgrund dessen, dass die Kosten für ein mobiles Testzentrum nicht erstattungsfähig 
sind, bedarf es deshalb der Bereitstellung zusätzlicher außerplanmäßiger Mitteln in Höhe 
von  40.000 Euro bis zum 30.09.2021 beim Produktkonto 41440040.527190 zu bewilligen. 
Auf die Kostenteilungsvereinbarung mit der Stadt wird verwiesen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt die Information über die dringliche Anordnung des Landrats vom 
18.08.2021 gemäß § 45 Abs.1 Geschäftsordnung des Kreistages (GOKT) i.V.m. Art. 34 
Abs.3 Landkreisordnung (LKrO) zur Kenntnis. 
 
Der Kreistag beschließt, weitere außerplanmäßige Mittel in Höhe von 40.000 Euro für den 
Betrieb des Testbus für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 30.09.2021 für das Haushaltsjahr 
2021 bereit zu stellen. 
 
 
 
Debatte: 
 
Frau Opfermann vom Geschäftsbereich 6 (Gesundheit und Verbraucherschutz) erläutert 
den Sachverhalt.  
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt die Information über die dringliche Anordnung des Landrats vom 
18.08.2021 gemäß § 45 Abs.1 Geschäftsordnung des Kreistages (GOKT) i.V.m. Art. 34 
Abs.3 Landkreisordnung (LKrO) zur Kenntnis. 
 
Der Kreistag beschließt, weitere außerplanmäßige Mittel in Höhe von 40.000 Euro für den 
Betrieb des Testbus für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 30.09.2021 für das Haushaltsjahr 
2021 bereit zu stellen. 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-8 
 
Zur weiteren Veranlassung an GB 6, ZFB 1 
 
Zur Kenntnis an KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: FB 51/020/2020/3 

 Termin TOP 9 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Naturschutz und Landschaftspflege (FB 51)  

 
Betreff: 

Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes so-
wie der Landschaftspflege durch den Landkreis Würzburg 
 
Anlage/n:  
 

 Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschafts-
pflege durch den Landkreis Würzburg 

 Maßnahmenbeispiele 

 3 Zeitungsartikel 

 Beispielsbilder Obstbaumförderung 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis Würzburg fördert bereits seit langer Zeit Maßnahmen des Natur- und Arten-
schutzes sowie der Landschaftspflege. So unterstützt er beispielsweise seit Jahren den 
Landschaftspflegeverband (LPV) durch die Übernahme der ungedeckten Maßnahmenkos-
ten. Darüber hinaus wurden verschiedenste Maßnahmen im Interesse des Natur- oder Ar-
tenschutzes finanziell gefördert. Hier ist beispielsweise die Förderung der Greifvogelauf-
fangstationen zu nennen.  
 
In der Vergangenheit wurden für diese Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 
entsprechende Haushaltsansätze vorgesehen. Diesen Haushaltsanmeldungen zu Grunde 
liegende Grundsatzbeschlüsse oder Richtlinien, zum Ob bzw. zu Art und Umfang einer För-
derung durch den Landkreis bestehen bisher jedoch nicht. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte der Landkreis auch weiterhin im Rahmen seiner finanziellen 
Leistungsfähigkeit Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege 
fördern und hierdurch einen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung geschützter und schutz-
würdiger Flächen und Einzelbestandteile der Natur leisten. Allerdings sollten die Rahmenbe-
dingungen durch entsprechende Beschlüsse und Richtlinien verbindlich und nachvollziehbar 
festgelegt werden. Die Verwaltung schlägt daher vor, durch Grundsatzbeschluss festzule-
gen, dass der Landkreis auch weiterhin Maßnahmen aus dem vorgenannten Bereich finanzi-
ell fördert. Die hierfür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sind im Rahmen der jährli-
chen Haushaltsplanung festzulegen. Um einen einheitlichen und nachvollziehbaren Vollzug 
zu gewährleisten sollten Art und Umfang der Förderung durch die anliegenden Förderrichtli-
nien geregelt werden.  
 
Ein erster Entwurf dieser Förderrichtlinien wurde bereits in der Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft am 16.11.2020 vorgestellt und erörtert. 
Auf Grundlage dieser Erörterung wurde der Entwurf überarbeitet und die anliegenden För-
derrichtlinien ausgearbeitet. 
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Über die Umsetzung der Förderrichtlinien wird einmal jährlich im Ausschuss für Umwelt, Kli-
ma, Mobilität, Energie und Landwirtschaft berichtet. 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft sowie der Kreisaus-
schuss haben in Ihren Sitzungen am 17.05.2021 bzw. 21.06.2021 jeweils folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag Folgendes zu beschließen: 
 
1. Der Landkreis Würzburg fördert im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel auch 

künftig Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege. Die 
Festlegung der Höhe der jährlich hierfür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel erfolgt 
im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung. 

 
2. Die in der Anlage beigefügten Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen des Natur- und 

Artenschutzes sowie der Landschaftspflege durch den Landkreis Würzburg werden be-
schlossen und rückwirkend zum 01.01.2021 eingeführt. 

 
3. Im Haushaltsjahr 2022 werden hierfür Haushaltsmittel i.H.v. 15.000,00 € zur Verfügung 

gestellt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
(1) Der Landkreis Würzburg fördert im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel auch 

künftig Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege. Die 
Festlegung der Höhe der jährlich hierfür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel er-
folgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung. 

 
(2) Die in der Anlage beigefügten Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen des Natur- 

und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege durch den Landkreis Würzburg wer-
den beschlossen und rückwirkend zum 01.01.2021 eingeführt. 

 
(3) Im Haushaltsjahr 2022 werden hierfür Haushaltsmittel i.H.v. 15.000,00 € zur Verfügung 

gestellt. 
 
 
 
Debatte: 
 
Frau Hellstern vom Geschäftsbereich 5 (Umweltamt) erläutert den Sachverhalt. 
 
 



   

Sitzung des  Kreistages vom 11.10.2021 

 
 
Beschluss: 
 
(1) Der Landkreis Würzburg fördert im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel auch 

künftig Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege. Die 
Festlegung der Höhe der jährlich hierfür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel erfolgt 
im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung. 

 
(2) Die in der Anlage beigefügten Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen des Natur- und 

Artenschutzes sowie der Landschaftspflege durch den Landkreis Würzburg werden be-
schlossen und rückwirkend zum 01.01.2021 eingeführt. 

 
(3) Im Haushaltsjahr 2022 werden hierfür Haushaltsmittel i.H.v. 15.000,00 € zur Verfügung 

gestellt. 
 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-9 
 
Zur weiteren Veranlassung an GB 5, FB 51 
 
Zur Kenntnis an ZFB 1, KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: ZFB 5/358/2021 

 Termin TOP 10 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Hochbau-, Grundstücks- und Schulverwaltung (ZFB 
5) 

 

 
Betreff: 

Rupert-Egenberger-Schule Standortentscheidung "Süd" 
- Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 20.09.2021 
 
Anlage/n:  
 
-Machbarkeitsstudie zu den Standorten Gelchsheim und Aub 
-Machbarkeitsstudie zum Grundstück in Gaukönigshofen 
-Grundstück Gaukönigshofen – Flurkarte 
-grobe Kostengegenüberstellung der verschiedenen Standorte 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2021 den nachfolgenden Sachverhalt 
erörtert und folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Kreisausschuss spricht sich für einen Neubau der Rupert-Egenberger-Schule „Süd“ in 

Gaukönigshofen aus und empfiehlt dem Kreistag den Standort und den Neubau zu beschlie-

ßen und im Haushalt die notwendigen Haushaltsmittel bereit zu stellen. 

 

Weiter empfiehlt der Kreisausschuss dem Kreistag, dass die Verwaltung beauftragt wird den 

Grundstückankauf, die weiteren Planungsschritte (Planungsleistung VgV) sowie gemeinsam 

mit der Gemeinde Gaukönigshofen die Bauleitplanung zügig voranzutreiben. 

 
 
Dem Kreisausschuss wurde folgender Sachvortrag mit Anlagen zur Beratung vorgelegt: 
 

„Seit dem September 2004 (Schuljahr 2004/2005) befindet sich die Außenstelle „Süd“ der 

Rupert-Egenberger-Schule im Schulgebäude des Marktes Sommerhausen. Vormals war 

diese Außenstelle in Frickenhausen untergebracht. 

 

Mit der Kündigung des Marktes Sommerhausen vom 11.03.2020 über die Nutzung des 

Schulhauses Sommerhausen für die Rupert-Egenberger-Schule (RES) ist der Landkreis 

Würzburg aufgefordert für den Standort „Süd“ eine neue räumliche Lösung zu finden. 

 

Zwischenzeitlich wurde mit dem Markt Sommerhausen vereinbart, dass die Schule am 

Standort Sommerhausen in den Räumen der ehemaligen Grundschule Sommerhausen bis 

31.08.2024 verbleiben kann. Die Änderung des Mietvertrages mit einer jährigen Miethöhe 

von 24.944,52 Euro wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Wegen der Aufgabe des Werk-

raums im abbruchreifen Pavillon reduzierte sich die Jahresmiete um 4.993,08 Euro Der 

Markt Sommerhaus strebt eine Sanierung und Eigennutzung des Schulhauses als KiTA an. 
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Der Kreisausschuss befasste sich mit der Kündigung in seinen Sitzungen am 22.06.2020 

und 08.02.2021 und war mit der neuen Standortsuche und der Beauftragung einer Standort-

analyse möglicher neuer Standorte einverstanden. 

 

Am Standort Sommerhausen werden zurzeit ca. 60 Schüler und am Standort Gelchsheim ca. 

20 Schüler beschult. Die Schülerzahlen halten sich in den letzten Jahren um diese o.g. Zah-

len konstant. Das Büro Schlicht & Lamprecht wurde mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. 

Der Einzugsbereich für den Schulstandort „Süd“ der Förderschule RES wird auf Seite 6 der 

Standortstudie des Büros Schlicht & Lamprecht übersichtlich illustriert. 

 

Mit Schreiben vom 12.02.2021 wurden die Gemeinden im südlichen Landkreis inkl. Maintal 

angeschrieben und darum gebeten, das Interesse an einem Standort „Süd“ der RES zu be-

kunden und dazu geeignete Grundstück oder Liegenschaften anzubieten. 

 

Die Standortanalyse des Büro Schlicht & Lamprecht ist der Anlage beigefügt. Untersucht 

wurde die Sanierung und Umnutzung des ehemaligen Seniorenzentrums Gollachtal, der 

Teilabbruch auf Aufstockung des bestehenden Gebäudes der RES in Gelchsheim (Eigentum 

Markt Gelchsheim) und der Neubau einer Schule in Gelchsheim (auf einer freien Fläche), 

wobei der Neubau auch auf eine andere Fläche in einer anderen Gemeinde übertragbar wä-

re. 

 

Neben der Stadt Aub und dem Markt Gelchsheim, benannten die Stadt Röttingen und die 

Gemeinde Gaukönigshofen Bestandsgebäude und/oder Grundstücke für einen Standort der 

RES Süd. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Neubau der Rupert-Egenberger-

Schule in Gaukönigshofen, nahe der bestehenden Mittelschule, sowohl die schulpädagogi-

sche und auch die wirtschaftlichste Lösung darstellt.  

Dies sowohl im Hinblick auf die Bau- und Grundstückskosten, bezogen auf die zeitliche Um-

setzung und die Zentralörtlichkeit im Ochsenfurter Gau. Ergänzt werden die Synergien durch 

die durch die Gemeinde angebotene Mitnutzung der Schulsporthalle der Mittelschule und der 

Freisportmöglichkeiten. Auch bleibt die geringe Entfernung zum Landkreisschwimmbad an 

der RS Maindreick und damit der Vorteil der kurzen Wege zum Schwimmunterricht. 

 

Der Skizze der Anlage zur Beschlussvorlage kann entnommen werden, dass der zu erwar-

tende Grundriss der Schule und die notwendigen Pausen- und Freiflächen auf dem angebo-

tenen Grundstück untergebracht werden können. 

 

Neben dem Grunderwerb und der damit zusammenhängenden Kosten, muss für den Neu-

bau von grob geschätzten Kosten von ca. 9 Mio Euro ausgegangen werden. Allerdings mit 

dem Hinweis, dass die aktuelle Preisentwicklung auf dem Bausektor derzeit nur schwer ab-

schätzbar ist. 

 

Die Verwaltung empfiehlt dem Kreisausschuss den Neubau einer Schule der RES „Süd“ in 

Gaukönigshofen zu beschließen und dies dem Kreistag in seiner Sitzung am 11.10.2021 

ebenfalls zur Beschlussfassung zu empfehlen. 
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Weitere Schritte nach einer eventuellen Beschlussfassung des Kreistages wäre die Aus-

schreibung der Planungsleistungen (VgV), die Vermessung und der Abschluss eines Kauf-

vertrages über das Grundstück mit dem Eigentümer und die notwendigen Schritte der Bau-

leitplanung mit der Gemeinde Gaukönigshofen einzuleiten.“    

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Kreistag spricht sich für einen Neubau der Rupert-Egenberger-Schule „Süd“ in Gaukö-

nigshofen aus, beschließt den Neubau und beauftragt die Verwaltung im Haushalt 2022 und 

in der Finanzplanung die notwendigen Haushaltsmittel bereit zu stellen bzw. zu berücksichti-

gen. 

 

Der Kreistag beauftragt und ermächtigt die Verwaltung den notwendigen Grundstückkauf 

vorzunehmen, die weiteren Planungsschritte (Planungsleistung VgV) sowie gemeinsam mit 

der Gemeinde Gaukönigshofen die Bauleitplanung zügig voranzutreiben. Herr Landrat 

Eberth wird mit der Beauftragung des VgV Verfahrens ermächtigt. 

 
Debatte: 
 
Fachbereichsleiter Umscheid erläutert den Sachverhalt. 
 
Fragen aus dem Gremium zu den Schülerströmen werden von Herr Umscheid beantwortet.  
 
 
Beschluss: 
 

Der Kreistag spricht sich für einen Neubau der Rupert-Egenberger-Schule „Süd“ in Gaukö-

nigshofen aus, beschließt den Neubau und beauftragt die Verwaltung im Haushalt 2022 und 

in der Finanzplanung die notwendigen Haushaltsmittel bereit zu stellen bzw. zu berücksichti-

gen. 

 

Der Kreistag beauftragt und ermächtigt die Verwaltung den notwendigen Grundstückkauf 

vorzunehmen, die weiteren Planungsschritte (Planungsleistung VgV) sowie gemeinsam mit 

der Gemeinde Gaukönigshofen die Bauleitplanung zügig voranzutreiben. Herr Landrat 

Eberth wird mit der Beauftragung des VgV Verfahrens ermächtigt. 

 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 61  Nein: 2  Anwesend: 63   
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-10 
 
Zur weiteren Veranlassung an ZFB 5 
 
Zur Kenntnis an ZB, ZFB 1, KrPA 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: ZFB 5/356/2021 

 Termin TOP 11 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Hochbau-, Grundstücks- und Schulverwaltung (ZFB 
5) 

 

 
Betreff: 

Einbau von raumlufttechnischen Anlagen (RLT) in die Schulen des Landkreises 
Würzburg und Interimslösung 
- Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 20.09.2021 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2021 nachfolgenden Sachverhalt erörtert 
und folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 

1) Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Einbau von raumlufttechnischen An-
lagen (RLT-Anlagen) für die Landkreisschulen Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, 
Gymnasium Veitshöchheim, Realschule Höchberg und Rupert-Egenberger-Schule 
Höchberg, im Rahmen der Sanierung. Darüber hinaus wird bei einer evtl. Sanierung 
der Rupert-Egenberger-Schule Veitshöchheim über dezentrale oder zentrale Luftfil-
tergeräte nachgedacht werden müssen.  

 
Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt und Landrat Eberth ist mit der 
Vergabe der Leistung an die Planungsbüros und die ausführenden Firmen an den 
jeweils wirtschaftlichsten Bieter nach Ausschreibung zu ermächtigen. Dem Kreisaus-
schuss und dem Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur sind die jeweiligen 
Vergabeergebnisse zur Kenntnis zu geben. 

 
 
2) Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zusätzlich die Beschaffung von Luftreini-

gungsgeräten für die Klassenräume der Landkreisschulen, die in Zukunft nicht mit ei-
ner Raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) ausgestattet werden können. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, auszuschreiben und Landrat Eberth ermächtigt, nach 
Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

 
 
3) Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, der Einplanung der notwendigen Haus-

haltsmittel im Haushalt 2022 ff. zuzustimmen und die Verwaltung mit der Aufnahme in 
den Haushaltsplanentwurf zu beauftragen. Er empfiehlt dem Kreistag, die jeweiligen 
erforderlichen außerplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 850.000 € (Luftrei-
niger und Planungskosten) im Haushaltsjahr 2021 bereitzustellen.  
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Dem Kreisausschuss wurde folgender Sachvortrag zur Beratung vorgelegt: 
 

„Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur hat sich nach entsprechender Befas-

sung in seiner Sitzung am 16.07.2021 grundsätzlich dafür ausgesprochen, die Schulen des 

Landkreises Würzburg mit raumlufttechnischen Anlagen auszustatten. 

 

Die Verwaltung wurde beauftragt über Planungsbüros die Kosten der Umsetzung zu ermit-

teln und dem Kreisausschuss zur Entscheidung vorzulegen. 

 

Weiter hat der Ausschuss empfohlen, die notwendigen Haushaltsmittel im Haushalt des Jah-

res 2022 einzuplanen und, soweit im Jahr 2021 noch erforderlich, auch dort nachträglich 

bereit zu stellen. 

 

Zum Hintergrund: 

 

Die aktuelle Diskussion um die Ausstattung der Schulen mit RLT-Anlagen oder mobilen Luft-

filtern ist präsent und muss nicht weiter ausgeführt werden. 

 

Der Bund fördert den Einbau von dezentralen stationären RLT-Anlagen, die anders als die 

Luftfiltergeräte kontrolliert und dauernd die Raumluft entsprechend der Vorgaben austau-

schen. Der Austausch von verbrauchter Luft durch frische Luft reduziert die Virenlast, dies 

aber im Gegensatz zur Fensterlüftung kontrolliert mit Wärmetauscher und weiterer Technik. 

Das Bundesprogramm hat einen Fördersatz von 80% der Kosten. Pro Schulstandort werden 

jedoch nicht mehr wie max. 500.000 Euro an Zuschussmitteln ausgereicht. 

 

Das aktuelle Förderprogramm des Freistaates Bayern fördert die Luftreinigungsgeräte mit 

einer Förderhöhe von max. 1.750 Euro pro Gerät und nicht mehr wie 50% der Kosten. 

 

Die Verwaltung hat die Förderanträge beim Bundesprogramm vorsorglich gestellt, da dieses 

Programm nach dem „Windhundprinzip“ bedient wird und nach Aussage der zuständigen 

Förderbehörde in Berlin bereits Anfang Oktober mit einer „Überbuchung“ gerechnet werden 

muss. 

 

Die Förderbescheide des Bundes für das Deutschhaus-Gymnasium, für das Gymnasium 

Veitshöchheim, für die Realschule Höchberg und für die Rupert-Egenberger-Schule (Höch-

berg und Veitshöchheim) liegen bereits in einer Gesamthöhe von 2.076.000,- Euro vor.  

 

In der Zwischenzeit wurden, wie beauftragt die Standorte von zwei Planungsbüros analysiert 

und die Kostenschätzungen liegen bei: 

 

- Deutschhaus- Gymnasium,             34 Räume,       770.000,- Euro  

zzgl. Planungsleistungen     ca.   190.000,- Euro  

Förderbescheid vom  09.07.2021    über 500.000,- Euro 

- Gymnasium Veitshöchheim,   46 Räume,    1.338.398,- Euro  

zzgl. Planungsleistungen     ca.  333.000,- Euro  

Förderbescheid vom 09.07.2021    über 500.000,- Euro 

- Realschule Höchberg,    39 Räume  1.197.020,- Euro  

zzgl. Planungskosten      ca.  300.000,- Euro 

Förderbescheid vom  09.07.2021    über  500.000,- Euro 
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- Rupert- Egenberger- Schule Höchberg, 15 Räume,   453.000,- Euro 

zzgl. Planungsleistungen     ca. 113.000,- Euro 

Förderbescheid vom 09.07.2021     über 288.000,- Euro 

- Rupert- Egenberger- Schule Veitshöchheim, 15 Räume,  448.416,- Euro  

zzgl. Planungsleistungen     ca. 112.000,- Euro 

Förderbescheid vom 09.07.2021    über 288.000,- Euro 

 

Die o.g. Kosten sind Bruttopreise. Hinzu kommen noch Kosten für mögliche Fassadenarbei-

ten die noch nicht bezifferbar sind. Allerdings soll die Ausführung in weiten Teilen so geplant 

werden, dass keine negativen Fassadeneingriffe notwendig werden. 

 

Die Realschule am Maindreieck ist bereits mit einer dezentralen RLT-Anlage ausgestattet.  

Bei der RES Höchberg wird eine Weiterverwendung der Anlage im Rahmen der anstehen-
den Generalsanierung angestrebt. 

 

Die Ausstattung der Berufsfachschule Ochsenfurt ist nicht förderfähig, da keine Kinder unter 

12 Jahren beschult werden. 

 

Der Förderbescheid des Bundes gibt ein Umsetzungsziel von einem Jahr ab Verbeschei-

dung vor. Eine Verlängerung der Umsetzung kann aber beantragt werden. 

 

 

Für den Übergang und Interim könnten Luftfiltergeräte beschafft werden.  

 

Die Kosten für die förderfähigen (Programm Freistaat Bayern) Luftfiltergeräte haben eine 

Preisspanne von 1.500 bis 4.000 Euro. Die Preisgestaltung ist stark abhängig von der Leis-

tungsfähigkeit der Geräte. Die Leistungsfähigkeit entscheidet ob bei größeren Räumen ein 

oder zwei Geräte zum Einsatz kommen müssen, um die notwendige „Luftumwälzung“ zu 

erreichen. 

 

Zur Gesamtausstattung müssten (mit Reserve) 190 Geräte beschafft werden. Gymnasium 

Veitshöchheim (46), Deutschhaus Gymnasium (58), Realschule Höchberg (39), Förderschu-

le Rupert-Egenberger (39), Berufsfachschule Ochsenfurt – nicht förderfähig (6) und Reserve 

(2). Die unterschiedliche Raumanzahl zu den RLT-Anlagen begründet sich, dass derzeit un-

abhängig von dieser aktuellen Diskussion Teilbereiche des DHG für RLT-Anlagen dem 

Grunde nach überplant werden und Geräte auch für die Mietobjekte RES in Sommerhausen 

und Gelchsheim enthalten sind. 

 

Wie bereits oben ausgeführt fördert der Freistaat Bayern jedes einzelne förderfähige Gerät 

mit max. 1.750 Euro oder max. 50 Prozent der jeweiligen Gerätekosten. 

 

Die Vergaben für den Einbau der RLT-Anlagen erfolgen nach einem Hinweis des Innenmi-

nisteriums jeweils pro Schulstandort (s. auch Förderbescheide).“ 
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Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Kreistag stimmt dem Einbau von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) für die 

Landkreisschulen Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, Gymnasium Veitshöchheim, Re-
alschule Höchberg und Rupert-Egenberger-Schule Höchberg, im Rahmen der Sanierung 
zu. Darüber hinaus wird bei einer evtl. Sanierung der Rupert-Egenberger-Schule Veits-
höchheim über dezentrale oder zentrale Luftfiltergeräte nachgedacht werden müssen.  

 
Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt und Landrat Eberth ist mit der Verga-
be der Leistung an die Planungsbüros und die ausführenden Firmen an den jeweils wirt-
schaftlichsten Bieter nach Ausschreibung ermächtigt. Dem Kreisausschuss und dem 
Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur sind die jeweiligen Vergabeergebnisse 
zur Kenntnis zu geben. 
 
 

2. Der Kreistag beschließt die zusätzliche Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für die 
Klassenräume der Landkreisschulen, die in Zukunft nicht mit einer Raumlufttechnischen 
Anlage (RLT-Anlage) ausgestattet werden können.  
Die Verwaltung wird beauftragt, auszuschreiben und Landrat Eberth ermächtigt, nach 
Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 
 

3. Der Kreistag beschließt die Einplanung der notwendigen Haushaltsmittel im Haushalt 
2022 ff. und beauftragt die Verwaltung mit der Aufnahme in den Haushaltsplanentwurf. 
Der Kreistag beschließt, die jeweiligen erforderlichen außerplanmäßigen Haushaltsmittel 
in Höhe von ca. 850.000 € (Luftreiniger und Planungskosten) im Haushaltsjahr 2021 be-
reitzustellen.  

 
 
Debatte: 
 
Landrat Eberth geht zunächst auf die in der Sitzung des Kreisausschusses am 20.09.2021 
beschlossenen Beschlüsse ein. Er weist ausdrücklich drauf hin, dass der Einbau der RLT-
Anlagen altersunabhängig an den Landkreisschulen diskutiert worden sei, auch mit Hinblick 
auf das Rotieren der einzelnen Schulklassen. 
 
Fachbereichsleiter Umscheid erläutert den Sachverhalt.  
 
Kreisrat Jungbauer äußert sich, dass es wichtig sei, dass in Sachen Luftaustausch etwas 
gemacht werde. Dennoch müsse die Umsetzung gut überlegt sein und kein Schnellschuss 
daraus werden. Er ist der Auffassung, dass die dezentrale Frischluftversorgung von außen 
zu einem besseren Raumklima führe, im Gegensatz zu den mobilen Raumlüftern. Zudem 
weist er darauf hin, dass die Entscheidung eine gewisse Signalwirkung haben werde, was zu 
Diskussionen in allen 52 Gemeinden führen werde. Deshalb solle mit Bedacht und Vernunft 
gehandelt und dem Vorschlag der Verwaltung zuzustimmen werden. 
 
Kreisrat W. Kuhl steht voll und ganz hinter dem Einbau von RLT-Anlagen. Sorgen mache 
ihm, dass die Planung und Verwirklichung ca. 1-1,5 Jahre dauern werden. Dies würde be-
deuten, dass mindestens noch 2 Winter vorübergehen werden, in denen sich die Kinder an-
stecken könnten. Der Zeitraum bis zur Verwirklichung der RLT-Anlagen dauere ihm zu lange. 
Er ist deshalb der Auffassung, dass hier und heute eine Entscheidung getroffen werden 
müsse, wie die Kinder geschützt werden können. Er teilt mit, dass durch die 3 Regel: (AHA-
Regel, Masken, Lüften) sowie den zusätzlichen Einsatz von mobilen Luftfiltergeräten die Ae-
rosolbelastung in den Klassenräumen auf 87,5 % gesenkt werden könnte. Er weist drauf hin, 
dass die Geräte auch gemietet werden könnten. Deshalb stelle er den Antrag, dass der 
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Kreistag beschließen möge, mobile Luftfilteranlagen bis zum Einbau der RLT-Anlagen für 
alle Klassenzimmer der Landkreisschulen anzumieten. 
 
Landrat Eberth weist darauf hin, dass eine Anmietung mobiler Luftfiltergeräte geprüft wor-
den sei. Wirtschaftlich gesehen sei eine Anmietung nicht rentabel, da die Miete nicht geför-
dert werde.  
 
Kreisrat Fiederling teilt mit, dass sich die UWG-FW-Fraktion für die RLT-Anlagen ausspre-
che, unabhängig davon, ob diese dezentral oder zentral in die Gebäude eingebaut werden. 
Er merkt an, dass es auch bei den Luftreinigungsgeräten unterschiedliche Auswertungen 
gebe und daher kritisch zu betrachten seien. Zu betrachten sei auch der technische Aufwand 
für Wartung usw.  
Er hält den Kompromiss aus der Kreisausschussdiskussion für eine sinnvolle Maßnahme. 
 
Kreisrätin Sachs fragt nach, inwieweit die Wartung der Geräte in die finanzielle Planung 
einkalkuliert worden sei. 
 
Fachbereichsleiter Umscheid erläutert die unterschiedlichen Wartungen bei den RLT-
Anlagen und den Luftfiltergeräten, die durch Fachfirmen durchgeführt werden müssen. 
Des Weiteren informiert er über die Dauer der Haltbarkeit der mobilen Luftfiltergeräte. 
 
Kreisrätin Hecht hält den Kompromissvorschlag, der aus der Diskussion im Kreisausschuss 
hervorgegangen ist, für tragbar, würde jedoch gerade im Hinblick auf den Antrag von Kreisrat 
W. Kuhl noch etwas zu bedenken geben. Sie äußert sich, dass die mobilen Luftfiltergeräte 
zwar Geld kosten, die RLT-Anlagen jedoch auch, beides sei auch nicht effizient und nicht 
maximal nachhaltig in der Anschaffung, jedoch wurde in der Pandemie – ohne mit der Wim-
per zu zucken – sehr viel Geld ausgegeben, um uns alle zu schützen, auch wenn es nicht 
immer maximal nachhaltig und maximal effizient war. Sie betont, dass es jetzt um die Kinder 
gehe, die in der Pandemie die Hauptlast getragen haben und immer noch tragen, dass die 
Kinder jetzt wieder bei offenem Fenster dasitzen sollen, alle 10 Minuten jemand aufstehen 
und Stoßlüften muss, das sei wirklich nicht besonders zumutbar, das stört den Unterricht und 
für die Kinder ist das nicht schön. Sie ist der Auffassung, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, 
die Kinder zu entlasten und sie weiter zu schützen, auch wenn es nicht das Optimum sei, 
sollte nicht über Geld debattiert werden, sondern an die gedacht werden, die am schützens-
wertesten sind und für die wir die größte Verantwortung tragen.  
 
Kreisrat Hansen fragt nach, inwieweit über Luftfilteranlagen nachgedacht worden sei, die 
anstatt eines Filters mit UV-Licht arbeiten. Vorteil bei diesen Anlagen sei, dass die UV-
Strahlen die Viren sehr zuverlässig zerstören und kein Filterwechsel notwendig sei. Lediglich 
die UV-Lampe müsse nach einer gewissen Zeit gewechselt werden. Er schlägt deshalb vor, 
diese Variante mit in die Ausschreibung aufzunehmen. Des Weiteren spricht er sich dafür 
aus, die mobilen Geräte als Übergangslösung zu beschaffen, bis die RLT-Anlagen in Betrieb 
gehen. 
 
Landrat Eberth teilt mit, dass auch diese Art von Luftreinigungsgeräten in Erwägung gezo-
gen werden, deshalb werde die Ausschreibung technisch neutral erfolgen.  
 
Fachbereichsleiter Umscheid ergänzt, dass alles was unter das Bayerischen Förderpro-
gramm fällt, angeschafft werden kann. Welche Variante es letztendlich werde, wird das Er-
gebnis der Ausschreibung zeigen. 
 
Kreisrat Jungbauer weist darauf hin, dass es in der Diskussion um die Landkreisschulen 
gehe. Hierbei handele es sich nicht um Grundschulen, sondern um weiterführende Schulen, 
d.h. Kinder die relativ schnell in das Alter von 12 Jahren kommen. Was die Förderschulen 
angehe, so scheint wohl unstrittig zu sein, dass für die Schulen, in den Bereichen, wo keine 
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Sanierung erfolge, die Luftreiniger beschafft werden sollen. Wichtiger für die Kinder sei es, 
entsprechende Maßnahmen zu treffen, die auch wirken. Deshalb führe an den dezentralen 
Lüftungsgeräten kein Weg vorbei. Deshalb sei darüber nachzudenken, ob wirklich überall 
zunächst Luftreinigungsgeräte in die Klassenräume gestellt werden sollen, und die Frage zu 
klären, stellen wir die Geräte auf nur um ein „gutes Gefühl“ zu haben oder weil die Geräte 
etwas bringen. Was die Thematik „Anmieten“ angehe, so sei davon auszugehen, das dies 
auch wenig bringe, da die dezentralen Geräte auch nicht schneller angemietet werden könn-
ten. 
 
Kreisrat Grimm greift die Aussage von Herrn Jungbauer auf, dass die Schülerinnen und 
Schüler der Landkreisschulen bereits 11 Jahre und älter seien und somit auch eine Impfung 
infrage käme. Dennoch sei auch er der Auffassung, dass für die Kinder etwas getan werden 
und den Eltern eine Signalwirkung gegeben werden müsse. Weiterhin werde es auch sicher-
lich interessant, wie die anderen Kommunen im Landkreis darüber denken, die dann eben-
falls vor der Entscheidung stehen werden. Er würde den Vorschlag von Kollegen Kuhl mitge-
hen. 
 
Fachbereichsleiter Umscheid weist darauf hin, dass der Verwendungsnachweis seitens 
der Regierung von Unterfranken geprüft werde, d.h. dass die Raumluftfilter 3 Jahre laufen 
müssen, denn nur dann seien diese förderfähig. 
 
Kreisrat Losert gibt einen kurzen Erfahrungsbericht zur Rimparer Grundschule, die bereits 
seit 2008 mit dezentralen Raumluftgeräten ausgestattet sei. Er teilt mit, dass es in den 13 
Jahren Laufzeit keinen technischen Ausfall gegeben habe. Die Geräte müssen lediglich halb-
jährlich von einer Fachfirma gewartet werden. Ein weiterer Pulspunkt der Geräte sei. dass 
der nächtliche Luftaustausch die Raumluft abkühle, was einen positiven Effekt in den Som-
mermonaten auf die Raumluft in den Klassenräumen habe. Er betont, dass diese Geräte das 
einzig Zielführende seien. 
 
Aufgrund der kontroversen Diskussion schlägt Landrat Eberth vor, den Beschlussvorschlag 
zu trennen und separat über die einzelnen Punkte und Anträge abzustimmen.  
 
1. Der Kreistag stimmt dem Einbau von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) für 

die Landkreisschulen Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, Gymnasium Veitshöch-
heim, Realschule Höchberg zu. Bei der Rupert-Egenberger-Schule Höchberg soll dies 
im Rahmen der Sanierung erfolgen. Darüber hinaus muss bei einer evtl. Sanierung der 
Rupert-Egenberger-Schule Veitshöchheim über dezentrale oder zentrale Luftfiltergerä-
te nachgedacht werden. 
 
Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt und Landrat Eberth ist mit der 
Vergabe der Leistung an die Planungsbüros und die ausführenden Firmen an den je-
weils wirtschaftlichsten Bieter nach Ausschreibung ermächtigt. Dem Kreisausschuss 
und dem Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur sind die jeweiligen Verga-
beergebnisse zur Kenntnis zu geben. 
 
Abstimmergebnis:  einstimmig beschlossen 

 
Landrat Eberth stellt den Antrag von Kreisrat Kuhl zur Abstimmung. 
 
1.1. Die Verwaltung wird beauftragt, für alle Klassenzimmer der Landkreisschulen, unab-

hängig vom Alter der Schülerinnen und Schüler, mobile Luftfilter je nach wirtschaftlichs-
tem Angebot zu mieten oder zu kaufen. 

 
Abstimmergebnis:  8 Ja 56 Nein Anwesend: 64 
     mehrheitlich abgelehnt 
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Kreisrat Grimm schlägt vor zu prüfen, ob es eventuell sinnvoll wäre, die Geräte in Klassen-
räume zu verbauen, die von Schülerinnen und Schüler der Unterstufe besucht werden – also 
von Kindern bis 12 Jahre, denn dann komme es vielleicht wirklich günstiger, die Geräte zu 
mieten, da man dann keine 200 Geräte benötige, sondern nur 80 oder 100 Geräte, und nicht 
sichergestellt werden müsse, dass die Geräte 3 Jahre laufen, sondern nur solange, bis die 
anderen Geräte kommen. Daher wäre sein Vorschlag, die Beschaffung von Luftfilteranlagen, 
jedoch bezogen auf die Jahrgangsklassen mit Kindern unter 12 Jahren. 
 
Kreisrat Jungbauer weist darauf hin, dass die Klassen rotieren und die Klassenräume dann 
von unterschiedlichen Altersklassen genutzt werden. 
 
Kreisrätin Rothenbucher hält den politische Druck von außen, nach Alter abzustimmen, 
welches Kind ein Luftreinigungsgerät haben kann oder nicht, für sehr bedenklich in diesem 
Gremium, ebenso wie den politischen Druck von außen, Kinder impfen lassen zu müssen. 
Sie weist darauf hin, dass nicht jedes Kind geimpft werden kann oder die Voraussetzungen 
dafür habe, sie bittet auch das zu bedenken. Sie äußert sich, dass sie nicht grundsätzlich 
gegen Luftreinigungsgeräte sei, aber solange nicht klar sei, ob einfach nur „Elektroschrott“ 
angeschafft werde, der nicht sinnhaft sei für die Kinder, so möchte sie sich hier einfach ver-
bitten, wenn sie am Ende gegen ein mobiles Gerät stimme, dass der Eindruck entstehen 
könnte, sie hätte etwas gegen die Gesundheit von Kindern. Sie möchte, dass das Geld sinn-
voll investiert werde und die Diskussion hier um die Kinder, sei an dieser Stelle falsch. Sie 
appelliert, dass sich nochmal jeder Gedanken darüber mache, bevor er die Hand zur Ab-
stimmung hebe. 
 
Landrat Eberth stellt den von Kreisrat Grimm vorgeschlagen Antrag zur Abstimmung.  
 
1.2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beschaffung von mobilen Luftfiltern für die Jahr-

gangsstufen 1-6 in den Landkreisschulen in die Wege zu leiten. 
 
 

Abstimmergebnis:  12 Ja 52 Nein Anwesend: 64 
     mehrheitlich abgelehnt 
 

 
 
 
2. Der Kreistag beschließt die zusätzliche Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für die 

Klassenräume der Landkreisschulen, die in Zukunft nicht mit einer Raumlufttechni-
schen Anlage (RLT-Anlage) ausgestattet werden können.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, auszuschreiben und Landrat Eberth ermächtigt, nach 
Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 
Abstimmergebnis:  61 Ja 3 Nein  Anwesend: 64 
     mehrheitlich beschlossen 
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3. Der Kreistag beschließt die Einplanung der notwendigen Haushaltsmittel im Haushalt 

2022 ff. und beauftragt die Verwaltung mit der Aufnahme in den Haushaltsplanentwurf. 
Der Kreistag beschließt, die jeweiligen erforderlichen außerplanmäßigen Haushaltsmit-
tel in Höhe von ca. 850.000 € (Luftreiniger und Planungskosten) im Haushaltsjahr 2021 
bereitzustellen. 

 
Abstimmergebnis:  einstimmig beschlossen 

 
 
 
Beschluss: 
 
1. Der Kreistag stimmt dem Einbau von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) für 

die Landkreisschulen Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, Gymnasium Veitshöch-
heim, Realschule Höchberg zu. Bei der Rupert-Egenberger-Schule Höchberg soll dies 
im Rahmen der Sanierung erfolgen. Darüber hinaus muss bei einer evtl. Sanierung der 
Rupert-Egenberger-Schule Veitshöchheim über dezentrale oder zentrale Luftfiltergerä-
te nachgedacht werden. 

 
Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt und Landrat Eberth ist mit der 
Vergabe der Leistung an die Planungsbüros und die ausführenden Firmen an den je-
weils wirtschaftlichsten Bieter nach Ausschreibung ermächtigt. Dem Kreisausschuss 
und dem Ausschuss für Bauen, Verkehr und Infrastruktur sind die jeweiligen Verga-
beergebnisse zur Kenntnis zu geben. 

 
 

Abstimmergebnis:  einstimmig beschlossen 
 
 
 
1.1. Die Verwaltung wird beauftragt, für alle Klassenzimmer der Landkreisschulen, unab-

hängig vom Alter der Schülerinnen und Schüler, mobile Luftfilter je nach wirtschaftlichs-
tem Angebot zu mieten oder zu kaufen. 

 
 

Abstimmergebnis:  8 Ja 56 Nein Anwesend: 64 
     mehrheitlich abgelehnt 

 
 
 
1.2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beschaffung von mobilen Luftfiltern für die Jahr-

gangsstufen 1-6 in den Landkreisschulen in die Wege zu leiten. 
 
 

Abstimmergebnis:  12 Ja 52 Nein Anwesend: 64 
     mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 
 
2. Der Kreistag beschließt die zusätzliche Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für die 

Klassenräume der Landkreisschulen, die in Zukunft nicht mit einer Raumlufttechni-
schen Anlage (RLT-Anlage) ausgestattet werden können.  
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Die Verwaltung wird beauftragt, auszuschreiben und Landrat Eberth ermächtigt, nach 
Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 
 
Abstimmergebnis:  61 Ja 3 Nein  Anwesend: 64 
     mehrheitlich beschlossen 
 

 
 
3. Der Kreistag beschließt die Einplanung der notwendigen Haushaltsmittel im Haushalt 

2022 ff. und beauftragt die Verwaltung mit der Aufnahme in den Haushaltsplanentwurf. 
Der Kreistag beschließt, die jeweiligen erforderlichen außerplanmäßigen Haushaltsmit-
tel in Höhe von ca. 850.000 € (Luftreiniger und Planungskosten) im Haushaltsjahr 2021 
bereitzustellen. 

 
Abstimmergebnis:  einstimmig beschlossen 

 
 
 
 
 
Ergebnis: Mehrfachbeschluss  
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-11 
 
Zur weiteren Veranlassung an ZB, ZFB 5 
 
Zur Kenntnis an ZFB 1, KRPA 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: FB 31b/066/2021 

 Termin TOP 12 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Verwaltung der Jugendhilfe (FB 31b)  

 
Betreff: 

Förderung der qualifizierten Tagespflege 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 12.07.2021 die Änderung der Satzung über die För-
derung der qualifizierten Kindertagespflege im Landkreis Würzburg beschlossen. Wesentli-
cher Inhalt der Satzungsänderung war die Erhöhung der laufenden Geldleistung an Tages-
pflegepersonen von bisher 720,00 € auf 816,00 € pro Kind bei einer durchschnittlichen Be-
treuungszeit von 7-8h am Tag. Die Änderungssatzung konnte zum 01.09.2021 in Kraft tre-
ten. 
 
Der Jugendhilfeausschuss hatte sich bereits in seiner Sitzung vom 10.03.2021 mit der Sat-
zungsänderung befasst und dort dem Kreistag empfohlen, die Änderungssatzung zu be-
schließen. 
 
Nach der Sitzung des Jugendhilfeausschusses erging eine Pressemitteilung, wonach die 
geplante Satzungsänderung mit der Erhöhung des Tagespflegeentgeltes nach der Sitzung 
des Kreistages am 10.05.2021 zum 01.06.2021 in Kraft treten könne. 
 
Da die Satzungsänderung jedoch in der Sitzung des Kreistages am 12.07.2021 beschlossen 
wurde, konnte die Satzung erst zum 01.09.2021 in Kraft treten. Ein rückwirkendes In-Kraft-
Treten war aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen. 
 
Nach Rückmeldungen von Tagesmüttern hatten diese auf Grund der Pressemitteilung eine 
Erhöhung des Entgeltes in der qualifizierten Tagespflege zum 01.06.2021 erwartet. Kreisrat 
Florian Kuhl (FDP/ödp-Fraktion) stellte daraufhin den Antrag, die Erhöhung des Entgeltes 
der qualifizierten Kindertagespflege ab 01.06.2021 zu gewähren.  
 
Nach Hochrechnung der Verwaltung betragen die Mehrkosten für den Zeitraum 01.06.2021 
bis 31.08.2021 ca. 18.000 €. Entsprechende Haushaltsmittel stehen auf dem Produkt 
36110000 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) zur Verfügung. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.08.2021 bewilligt der Landkreis Würzburg im Rah-
men freiwilliger Leistungen die Auszahlung des Tagespflegeentgeltes in der qualifizierten 
Kindertagespflege in der Höhe der ab 01.09.2021 gültigen Satzung zur Förderung der quali-
fizierten Kindertagespflege im Landkreis Würzburg. 
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Debatte: 
 
Landrat Eberth erläutert den Sachverhalt. 
 
Kreisrat Fiederling äußert Bedenken über das Verfahren. 
 
Kreisrat F. Kuhl erläutert die Gründe für den Antrag auf freiwillige rückwirkende Erhöhung 
des Tagespflegeentgeltes.  
 
Die Kreisräte Hansen, Halbleib und Lehrieder sprechen sich für eine rückwirkende Gewäh-
rung des Tagespflegeentgeltes ab 01.06.2021 aus, da die Tagespflege eine wertvolle Ergän-
zung neben den Kindertageseinrichtungen sei und das Geld daher gut angelegt ist. 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.08.2021 bewilligt der Landkreis Würzburg im Rah-
men freiwilliger Leistungen die Auszahlung des Tagespflegeentgeltes in der qualifizierten 
Kindertagespflege in der Höhe der ab 01.09.2021 gültigen Satzung zur Förderung der quali-
fizierten Kindertagespflege im Landkreis Würzburg. 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 52  Nein: 9  Anwesend: 61   
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-12 
 
Zur weiteren Veranlassung an FB 31 b 
 
Zur Kenntnis an GB 3, ZFB 1, KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: KU/109/2021 

 Termin TOP 13 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Kommunalunternehmen (KU)  

 
Betreff: 

Änderung der Abfallsatzungen (Abfallwirtschaftssatzung und Abfallwirt-
schaftsgebührensatzung) 
 
Anlage/n:  
 
Satzung für die öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Würzburg (Abfallwirtschaftssatzung) 
Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Würzburg (Abfallwirtschaftsgebüh-
rensatzung) 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
In den letzten beiden (öffentlichen) Verwaltungsratssitzungen wurden ausführlich die Gebüh-
renkalkulation und die darauf basierenden Satzungsänderungen (mit Wirkung zum 1.1.2022) 
diskutiert.  
 
Um die im KAG geforderte Kostendeckung zu erreichen bedarf es einer nicht unerheblichen 
Anpassung der Gebühren. Diese kann in einem oder auch mehreren Schritten erfolgen. Der 
Verwaltungsrat hat sich für eine einmalige Erhöhung um ca. 24 % und gegen eine stufenwei-
se Anpassung ausgesprochen. 
 
Ursächlich für die Erhöhung der Abfallgebühren sind insbesondere folgende Faktoren: 
- Steigende bzw. zumindest konstante Abfallmengen 
- Steigende externe Entsorgungskosten 
- Externalisierung der Bauschuttentsorgung 
- Steigende externe sonstige Dienstleistungskosten 
- Steigende rechtliche Vorgaben in allen Bereichen 
- Quantität und Qualität der Lkws 
- Quantität und Qualität der Wertstoffhöfe 
- Tarifvertragliche Verbesserungen für die Beschäftigten 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Den vorgelegten Satzungen (Abfallwirtschaftssatzung und Abfallwirtschaftsgebührensat-
zung) wird zugestimmt. 
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Debatte: 
 
Freifrau von Vietinghoff-Scheel (Vorstand Das Kommunalunternehmen des Landkreises 
Würzburg) erläutert den Sachverhalt. 
 
Kreisrat Fiederling spricht das Thema Gelbe Tonne an. Er weist darauf hin, dass in man-
chen Gemeinden die Grundstücke eher klein seien und es deshalb schwierig sei, die Müll-
tonnen unterzubringen. Er regt deshalb an, seitens des Kommunalunternehmens und der 
betroffenen Kommunen diesbezüglich nach Lösungen zu suchen. 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Den vorgelegten Satzungen (Abfallwirtschaftssatzung und Abfallwirtschaftsgebührensat-
zung) wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 58  Nein: 3  Anwesend: 61   
 
Beschluss-Nr.: KT/2021.10.11/Ö-13 
 
Zur weiteren Veranlassung an KU 
 
Zur Kenntnis an S, ZB 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: KU/113/2021 

 Termin TOP 14 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Kommunalunternehmen (KU)  

 
Betreff: 

Neubau des Seniorenzentrums Uettingen - Projektinformation 
 
Anlage/n: Übersichtspläne und Perspektiven 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Freifrau von Vietinghoff-Scheel (Vorstand Das Kommunalunternehmen des Landkreises 
Würzburg) gibt einen aktuellen Bericht zum Projekt Seniorenzentrum Uettingen. 
 
 
Debatte: 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
Zur weiteren Veranlassung an KU 
 
Zur Kenntnis an S, ZB 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: KU/114/2021 

 Termin TOP 15 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich: Kommunalunternehmen (KU)  

 
Betreff: 

Information über die eventuelle Übernahme der Senioren-Residenz Taubertal 
(Röttingen) durch die Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg 
gGmbH 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg und der Auf-
sichtsrat der Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg gGmbH (Senioreneinrichtun-
gen gGmbH) haben in einer Sitzung den Vorstand bzw. die Geschäftsführung der Senioren-
einrichtungen gGmbH beauftragt, die Übernahme der Senioren-Residenz Taubertal vorzube-
reiten. Dem Kreistag werden dazu in der Sitzung ein aktueller Sachstand und weitere Infor-
mationen gegeben. 
 
 
 
 
Debatte: 
 
Prof. Dr. Schraml (Vorstand des Kommunalunternehmens) erläutert den Sachverhalt an-
hand einer Power-Point-Präsentation. 
 
Kreisrat W. Kuhl meldet sich zu Wort und weist darauf hin, dass in der Vergangenheit be-
sprochen worden sei, dass bei der Entstehung neuer Senioreneinrichtungen zunächst ein 
Kreistagsbeschluss erfolgen und dieser dem Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vorzule-
gen ist, da die Verwaltungsratsmitglieder an die Weisung des Kreistages gebunden seien. 
Im aktuellen Fall sei das Verfahren jedoch umgekehrt erfolgt, was er nicht für richtig halte. 
 
Kreisrat Henneberger äußert sich, dass er den Mehrheitsbeschluss des Verwaltungsrates 
akzeptiere, wichtig erscheine ihm jedoch auch, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Kreistag über die Hauptbedenken, die im Verwaltungsrat behandelt worden sind, informiert 
werden sollten.  
Aus seiner und auch aus Sicht anderer sei eine gesunde Entwicklung der Landkreisstruktu-
ren zu planen wichtig und gerade die Senioreneinrichtungen. Er weist darauf hin, dass eine 
übergroße Einrichtung am Rande des Landkreises nicht zu den Dingen gehöre, die einer 
geplanten Entwicklung entsprechen, deshalb müsse hier schon hinterfragt werden, ob dies 
als Landkreis gewollt sei, denn normalerweise werden eher mittelgroße Einrichtungen ge-
plant. Die Übernahme so einer großen Einrichtung am Rande des Landkreises halte er für 
bedenklich. Was die kurze Laufzeit des Vertrages angehe, die seitens des Vorstandes ange-
sprochen worden sei, so sei dies sicherlich ein positiver Aspekt, dennoch müsse dem Land-
kreis klar sein, dass ein Ausstieg nach 8 oder 9 Jahren eher unwahrscheinlich ist. Sollte sich 
der Landkreis entschließen, das Heim zu übernehmen, dann erfolge dies sicher dauerhaft. 
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Problematisch sehe er auch das Abweichen von der bisherigen Linie der einheitlichen Ge-
bührenerhebung für die Bewohner. Bestandsbewohner und neu hinzukommende Bewohnern 
anders zu bewerten halte er für schwierig. 
 
Kreisrat Jungbauer äußert sich, dass die Thematik sehr intensiv in der Fraktion bei einer 
Klausurtagung mit dem Vorstand betrachtet worden sei. Er spricht die Themen Finanzierbar-
keit und Pflegepersonal an. Er weist auf die in den nächsten 8 Jahren entstehenden Kosten 
hin. Es handele sich zwar um gut angelegtes Geld, dennoch sei die Entscheidung differen-
zierter zu betrachten (deutlich größere Einrichtung, Fachkräftemangel usw.) als seinerzeit 
beim Thema Aub. Des Weiteren äußert er sich, dass am Ende des Tages allen klar sein 
müsse, dass wenn der Kreistag heute mehrheitlich zustimmt, sicherlich nach Ablauf der Ver-
tragsdauer in 7 oder 8 Jahren nicht nein gesagt werde, da es schwierig werde, sich wieder 
aus dem ländlichen Raum zurückzuziehen. 
 
Landrat Eberth fasst nochmal zusammen und weist auf eine gewisse Verpflichtung gegen-
über den Menschen im südlichen Landkreis hin. Er betont, dass die Übernahme durchaus 
sinnvoll sei, aber nicht zu jedem Preis. Deshalb werde genau geprüft, ob das Gebäude passt 
und dass auch motiviertes Personal mit on Bord ist, um eine optimale Betreuung bieten zu 
können. Dennoch sei das Thema intensiv zu diskutieren und kritisch abzuwägen, was das für 
ein Risiko für den Landkreis Würzburg ist und am Ende des Tages, ob die Entscheidung so 
richtig war. 
 
 
Kreisrat Wolfshörndl äußert sich, dass der große Unterschied zwischen dem bisherigen 
Betreiber und dem Landkreis die soziale Aufgabe ist. Es sei kein Investment eines Immobili-
enunternehmens oder eines privaten Betreibers, sondern der Landkreis Würzburg überneh-
men hier eine soziale Kernaufgabe. Er weist darauf hin, dass er das Engagement des Land-
kreises im Bereich der Pflege im Vergleich zur freien Wohlfahrtspflege immer etwas kritisch 
sehe, jedoch sei er der Auffassung, dass an dem Standort und mit der Vorgeschichte es kei-
nen anderen gäbe, der das ordentlich über die Bühne bringt. Es sei die Kernaufgabe der 
Kreispolitik, hier tatsächlich tätig zu werden, deshalb sollte dies auch getan werden. 
 
Es folgen keine weiteren Wortmeldungen. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
Zur weiteren Veranlassung an KU 
 
Zur Kenntnis an S, ZB 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage:  

 Termin TOP 16 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich:   

 
Betreff: 

Sonstiges 
 
 
 
 
 
 
16.1  Machbarkeitsstudie Bewässerung in der Bergtheimer Mulde; 

Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 
 
 
16.2 Mietpreisentwicklung; 

Anfrage von Kreisrätin Sachs zur Räumung eines Gebäudes an der Grombühlbrücke 
in Würzburg 
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  Vorlage:  

 Termin TOP 16.1 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich:   

 
Betreff: 

Machbarkeitsstudie Bewässerung in der Bergtheimer Mulde; 
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Debatte: 
 
Kreisrat Rettner nimmt Stellung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 
24.09.2021 zum Thema Machbarkeitsstudie Bewässerung in der Bergtheimer Mulde. 
 
Landrat Eberth teilt mit, dass das Thema intensiv im Ältestenrat besprochen worden sei. Er 
weist darauf hin, dass morgen die Projektauftaktsitzung mit dem Ingenieurbüro stattfinde, 
das die Ausschreibung vorbereitet. Das Thema werde auch im Kreisausschuss am 
22.10.2021 behandelt, so dass die Kreispolitik noch Impulse im rechtlich möglichen geben 
könne. Des Weiteren werde das Thema auch im Umweltausschuss thematisiert werden. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
Zur weiteren Veranlassung an GB 5 
 
Zur Kenntnis an SFB 2 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage:  

 Termin TOP 16.2 

Kreistag 11.10.2021 öffentlich 

   

Fachbereich:   

 
Betreff: 

Mietpreisentwicklung; 
Anfrage von Kreisrätin Sachs zur Räumung eines Gebäudes an der Grombühl-
brücke in Würzburg 
 
 

 
 
 
 
Debatte: 
 
Kreisrätin Sachs meldet sich zu Wort und spricht die Entwicklung der Mietpreise in Würz-
burg und im Speckgürtel von Würzburg an und was dies vor allem für Menschen in prekären 
Verhältnissen bedeute. Des Weiteren sei aus der Presse zu entnehmen, welche Probleme 
die Stadt Würzburg augenblicklich mit dem Gebäude an der Grombühlbrücke habe bzw. mit 
dem Vermieter des Hauses. Sie erläutert, dass dort 51 Wohnungen geräumt werden sollen, 
wann das sein werde, sei noch nicht genau bekannt. Die Stadt Würzburg habe bis vor 
14 Tagen/3 Wochen noch nicht mal genau gewusst, wie viele Menschen in dem Haus woh-
nen. Es sei davon auszugehen, dass es sich nicht nur um 51 Personen handele, sondern 
mehr. Des Weiteren werde gemunkelt und auch der Presse sei zu entnehmen, dass die 
Stadt Würzburg Probleme habe, die Leute unterzubringen, falls die Räumung erfolgt. Sie 
fragt nach, inwieweit die Stadt Würzburg Kontakt mit der Verwaltung des Landkreises Würz-
burg aufgenommen habe, um vorzufühlen, ob eventuell Gemeinden aus dem Umkreis helfen 
könnten. Es sei zu befürchten, dass im Falle einer Zwangsräumung dies nicht nur für die 
Stadt Würzburg eine Imageblamage wäre, sondern auch für den Landkreis. Sie bittet daher 
vorzufühlen, inwieweit dahingehend etwas geplant sei. Sie weist darauf hin, dass die Zu-
stände in dem Haus sehr schlimm seien. 
 
Landrat Eberth weist darauf hin, dass der Landkreis und die Stadt Würzburg generell auf 
dem Weg seien, das Thema Handlungskonzept Wohnen zu erarbeiten, in dem auch das 
Thema Mietpreisentwicklungen, Wohnbedarf in der Zukunft usw. Teil seien. Der zweite 
Punkt, der die Kommunen betreffe, sei das Thema drohende Obdachlosigkeit, um im Falle 
einer Zwangsräumung von Wohnungen zu schauen, wo die Verpflichtung liege, die Men-
schen unterzubringen. Das Thema stehe zwar im Raum, jedoch außerhalb des Themas So-
zialhilfe und Co., wo das Landratsamt in staatlicher Funktion tätig sei, demnach also kein 
Thema der Landkreisverwaltung, sondern eher ein Thema der Gemeinden. Hier sei Bürger-
meisterin Rothenbucher für die Gemeinden im engen Austausch mit der Stadt Würzburg.  
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Dennoch sei dies originär ein Thema der Stadt Würzburg, das aber sicher auch Auswirkun-
gen auf das Umland haben könnte.  
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
 
Zur Kenntnis an S, SFB 4, GB 1, GB 3, GB 4 
 
 
Nachdem keine weiteren Anfragen, Wünsche und Anregungen der Ausschussmitglieder zu 
verzeichnen sind, beendet Landrat Eberth den öffentlichen Teil der Sitzung um 11:51 Uhr. 
 
Nach einer kurzen Pause eröffnet Landrat Eberth um 12:00 Uhr den nicht öffentlichen Teil 
der Sitzung. 
 
 
 
 
 
 Münch  Eberth 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
 
 
 
 


